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Einsatzgrundsätze der Katastrophenschutzeinheiten (KSE)

in 

Mecklenburg-Vorpommern
Allgemeine Grundsätze
Die Mitwirkung von Einsatzkräften im Katastrophenschutz erfolgt auf der Grundlage der § 4 und 23 des Gesetzes über den Katastrophenschutz in Mecklenburg-Vorpommern (Landeskatastrophenschutzgesetz – LKatSG) vom 24.10.2001 bzw. in der jeweils gültigen Fassung 

Der Einsatz der KSE vollzieht sich auf Weisung der jeweils zuständigen Katastrophenschutzbehörde.(§ 16 LKatSG) 

(Komplexeinsätze entsprechend der Lage

Einsätze der KSE im Rahmen des Zusammenwirkens mit anderen Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes erfolgen mit kleinen und flexiblen Einheiten. (lagebezogen)

Die KSE dienen nicht der täglichen Gefahrenabwehr, sie werden in der Regel bei Großschadensereignissen bis zur Katastrophe unter anderem in und mit der SEG zum Einsatz gebracht.

Die Vorbereitung und Einleitung von Maßnahmen des Austausches / Ablösung der Einheiten bei Einsätzen sind zu beachten und abzusichern.

Hauptzweck:


Einsatzhandlungen sollten immer im Zusammenwirken mit anderen Einsatzkräften durchgeführt werden
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Einsatzgrundsätze der KSE

Technischer Trupp der Technischen Einsatzleitung (TTrTEL)

1.
Schnelle Bereitstellung mobiler, räumlicher und fernmelde-technischer Mittel für die Technische Einsatzleitung (TEL)
-
Anschaltpunkte für Fernsprechleitungen

-
Mobiltelefon und Mobilfax

-
Funkverbindungen BOS

-
interne Kommunikation

2.
Aufnehmen und Betreiben von Fernmeldeverbindungen für die TEL

-
zur KatS-Behörde / Stab

-
zur KSE und anderen Einsatzkräften

-
zu den EA

-
zu den Fachberatern

-
zu den Nachbarn

3.
Beteiligung an der Einrichtung und Unterhaltung der Führungsstelle TEL
-
 Herrichten der Arbeitsplätze auf dem Fahrzeug, Zelt u.a.

-
Absicherung der Arbeitsfähigkeit der TEL

4.
Erfüllung von Aufgaben in den Sachbereichen der TEL

-
entsprechend der Einordnung

-
materiell-technische Sicherstellung

-
versorgungs-technische Sicherstellung
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Einsatzgrundsätze der KSE

Erweiterter Löschzug (ELZ)

entsprechend
den
-
FwDV 2/1 - Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren  
(Rahmenvorschriften)


-
FwDV 2/2 - 



            
(Musterausbildungspläne)


dem
-
Ausbildungs- und Finanzierungskonzept des Bundes
(ergänzende zivilschutzbezogene










  Ausbildung)

1.
Retten von Menschen sowie von Tieren

2.
Bekämpfen von Bränden, insbesondere dort, wo Menschen, Tiere und Sachwerte unmittelbar gefährdet sind bzw. mittelbar von Bränden bedroht werden

3.
Schutz und / oder Bergen von Sachwerten

4.
Heran- und Abführen von Wasser ( große Mengen, große Entfernungen )

5.
Technische Hilfe für Betroffene im Rahmen von Sofortmaßnahmen an Schadenstellen sowie Unterstützung anderer Fachbereiche/Einheiten

6.
Hilfe und Unterstützung bei der Beseitigung von Umweltgefahren als Sofortmaßnahme

7.
Errichten und Betreiben technischer Geräte
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Einsatzgrundsätze   KSE

Gefahrgutgruppe  (GfGGr)

entsprechend
den
-
FwDV 2/1, 2/2 
Ausbildung der FFw (Rahmenvorschrift, Musterausbildungspläne)



-
FwDV 9/1, 9/2 
Strahlenschutz (Rahmenvorschrift, Einsatzgrundsätze)



-
FwDV 14
Gefährliche Stoffe und Güter


der
-
Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren


dem
-
Ausbildungs- und Finanzierungskonzept des Bundes   (ergänzende zivilschutzbezogene 










Ausbildung )

1.
Erkunden / Feststellen von ABC-Gefahren und von kontaminierten Bereichen


-   Messen von Kontamination


-   Probenentnahme


-   Meldung der Meßergebnisse

2.
Kennzeichnung kontaminierter Bereiche / Gebiete

3.
Überwachung kontaminierter Bereiche / Gebiete

4.
Mitwirkung bei der Gefahrenbekämpfung bei / nach Gefahrgutunglücken

5.
Dekontamination von Menschen, Gerät, Technik; von Tieren, von begrenzten Flächen, insbesondere, wenn es zur Rettung von Menschen notwendig wird
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Einsatzgrundsätze der KSE

Sanitätszug (SanZ)

1.
Suchen und Retten von Geschädigten 


-
Durchführung der Erkundung und Feststellung der Lage


-
Befreien von Verletzten aus Lebensgefahr


-
Durchführung der Erstversorgung


-
Übernahme von Erstversorgten Geschädigten und Zuführung zum 
Verbandplatz( VPL )


-
Veranlassung von Selbsthilfemaßnahmen

2.
Sichten, Erste Hilfeleistung und Durchführung ärztlicher Sofortmaßnahmen zur Abwendung lebensbedrohlicher Zustände


-
Sichtung und Beurteilung der Schwere des Grades der Schädigung


-
Gewährleistung der 1.Hilfe Maßnahmen sowie der ärztlichen 

Sofortmaßnahmen


-
Errichten und Betreiben von Verbandplätzen


-
Übernahme der medizinischer Versorgung kontaminierter 

Geschädigter und Durchführung der behelfsmäßigen Dekontamination 

einschließlich Beratung und Betreuung


-
Durchführung von Maßnahmen der Hygiene und des Seuchenschutzes


-
Aufgaben der Registrierung Geschädigter / Betroffener

3.
Transport von Geschädigten und Betroffenen


-
Herstellen und aufrechterhalten der Transportfähigkeit Geschädigter


-
Errichten und Betreiben eines Krankenwagenhalteplatzes


-
Durchführen von Transportaufgaben zum VPL und in die 

Krankenhäuser


-
Überwachung und Vervollständigung der Registratur

4.
Durchführung erster Pflegerischer Maßnahmen


-
ersorgung und Betreuung Geschädigter vom Abtransport (VPL) bis zu 

den Kankenhäusern


-
Anleitung und Durchführung einfacher Behelfsmaßnahmen der 

persönlichen und Unterkunftshygiene

5.
Unterstützung des Rettungsdienstes

-
Durchführung sanitätsdienstlicher Maßnahmen

-
Übernahme von Transportaufgaben/Transportbegleitung

-
Errichten von Verletztensammelstellen und des VPL

-
Einsatz im Rahmen der SEG nach deren Grundsätzen und 

Bestimmungen
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Einsatzgrundsätze der KSE

Betreuungszug (BtZ)

1.
Vorbereitung der Aufnahme und Betreuung hilfsbedürftiger Personen in entsprechende Einrichtungen


-
Erkundung, Bestimmung, Organisation zur Errichtung von 

Unterkünften bzw. Notunterkünften (stationär, feldmäßig)


-
Registrierung/Betreuung Geschädigter/Betroffener; 

Verbindungsaufnahme mit dem „LAB/KAB“ 

(Landes-/Keisauskunftsbüro) bzw. zuständigen Einrichtungen


-
Errichtung von Anlagen für1.Hilfe-Stellen


-
Übernahme / Übergabe des Unterkunftsobjektes regeln, sichern und 

durchführen


-
Betreuung von Personen, Mütter mit Kind, alte und behinderte 

Personen sowie deren Beratung und Beschäftigung


-
Sicherung sanitär, hygienischer Bedingungen


-
Beschilderungs- und Kennzeichnungsmaßnahmen durchführen 

(Plätze/Objekte)


-
Unterstützung von Transporten Geschädigter

2.
Versorgung betroffener Personen; insbesondere mit Verpflegung


-
Einrichtung eines Versorgungspunktes


-
Organisation der Lebensmittelversorgung


-
Gewährleistung der Trinkwasser- und Wasserversorgung


-
Versorgung mit Bekleidung/ Decken u.a.


-
Zubereitung von Diät- und Kost für Kleinkinder / Babys


-
Bereitstellung von Gegenständen des tägl. Bedarfs

3.
Verpflegungsversorgung von Einsatzkräften


-
Erfassung der Einsatzstärken der Einheiten der KSE und anderer EK


-
Errichtung eines Verpflegungspunktes und der Ausgabestelle


-
Zubereitung von Warm-, Kaltverpflegung; Getränke, Heißwasser


-
Durchsetzung der Maßnahmen der Hygiene

4.
Unterstützung des Rettungsdienstes


-
Durchführung sanitätsdienstlicher Maßnahmen


-
Transport und Transportbegleitung von Geschädigten


-
Unterstützung bei der Errichtung von Verletztensammelstellen und 

des Behandlungsplatzes (BPl)


-
Einsatz im Rahmen der SEG (nach deren Bestimmungen und 

Grundsätzen )
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Einsatzgrundsätze der KSE

Wassergefahrengruppe (WGfGr)

1.
Retten und Bergen von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Wassergefahren


-
bei Hochwasser / Überschwemmung




-
Ostsee (Bodden, Haffe, Wieke) in 10 Küstenkreisen




-
Binnengewässer (Seen, Flüsse, Bäche, Kanäle)






* Elbe, Warnow, Nebel, Peene u.a.






* Schweriner See, Müritz u.a.


-
bei Unglücken auf / in und an Gewässern




-
(im begrenzten Umfang selbständig tätig)

2.
Unterstützung von Einsatzkräften bei der Abwehr und Beseitigung von Wassergefahren


-
Transport von Kräften und Personen


-
Transport von Mittel und Material


-
Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern


-
Hilfeleistung für Menschen und Tiere, die vom Wasser eingeschlossen 

sind


-
Hilfe bei der Errichtung von behelfsmäßigen Anlegestellen, beim 

Brücken- und Stegebau


-
Beseitigung von gefährlichem Schwemmgut, einschließlich 

Eisgefahren


-
Mitwirkung bei der Abwehr von Gefahrgutunglücken, an und auf 

Gewässern


-
Zusammenwirken mit Tauchergruppen


-
Führt Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen auf Flüssen, Seen u.a. 

Gewässern durch

3.
Mitwirkung bei der allgemeinen Hochwasserabwehr


-
Transport / Verbau / Aufkadung von Sandsäcken


-
Transport von Einsatzkräften und Betroffenen


-
Faschinierungsarbeiten


-
Deichbefestigungs- / Abdichtungsmaßnahmen ( allgemein )



(Einsätze erfolgen auch dort, wo normale Fahrzeuge bestimmte 

 Geländeabschnitte nicht befahren können )
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